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Maßnahmenplan Katastrophenschutz (nach der Flutkatastrophe 2021) [#277679]  
hier: Ihr Antrag vom 30.04.2023 
 
Sehr geehrter Herr Kempfer, 
 
ein Dokument "Maßnahmenplan Katastrophenschutz" liegt nicht vor. Bezüglich der Ein-
zelfragen kann ich Ihnen folgende Informationen geben: 
 

1. Das Land ist ermächtigt, den Einsatz von Feuerwehren sowie Einheiten und Ein-
richtungen des Katastrophenschutzes anzuordnen (§ 6 LBKG). Eine Alarmierung 
kann über die Integrierten Leitstellen erfolgen. Eine Anforderung erfolgt grund-
sätzlich fähigkeitsbezogen über die jeweiligen kommunalen Aufgabenträger. 

2. Die kommunalen Aufgabenträger erfassen Fahrzeuge und Sondereinsatzmittel 
über das BKS -Portal. Diese Daten sind für die ADD verfügbar. 

3. Der RAEP Hochwasser ist im Stand von August 2020 gültig. 
4. Die Einbindung externer Stellen wie u.a. dem BALM (ehemals: BAG) erfolgt la-

geabhängig. Die entsprechende Bewertung kann nur im konkreten Einzelfall er-
folgen. 

5. Das  Konzept  der  vorgeplanten  überörtlichen  Hilfe  größeren  Umfangs  befindet 
sich in allen Leitstellenbereichen in der Umsetzung durch die kommunalen Auf-
gabenträger und wird von diesen an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. 
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6. Die Arbeit der Koordinierungsstelle der ADD ist im Allgemeinen Katastrophen-
schutzplan der ADD geregelt. 

 
 
Abschließend weise ich darauf hin, dass die Möglichkeit der Anrufung des Landesbe-
auftragten  für  Datenschutz  und  Informationsfreiheit  Rheinland-Pfalz,  Postfach  30  40, 
55020 Mainz, (Telefon: +49 (0) 6131 208-2449, Telefax: +49 (0) 6131 208-2497, E-Mail: 
poststelle@datenschutz.rlp.de) besteht, wenn eine Verletzung des Rechts auf Informa-
tionszugang nach dem Landestransparenzgesetz geltend gemacht wird. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
einzulegen. Der Widerspruch kann 
 
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, 

Kurfürstliches Palais, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, oder 
 
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 an: add@poststelle.rlp.de , 

 
Fußnote: 
1 vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektroni-
sche Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. 
L 257 S. 73).  Hierbei sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im In-
ternet auf der Seite https://add.rlp.de/de/service/elektronische-kommunikation/ ausgeführt sind 
 

erhoben werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
 
███ ▎
█████ ▎
 

>Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.< 


